
 

MERKBLATT 

BEWILLIGUNGSPFLICHTIGE BAUTEN 
 

 

§ 184 PBG Baubewilligungspflicht 
1 Wer eine Baute oder Anlage erstellen, baulich oder in ihrer Nutzung ändern will, hat dafür 

eine Baubewilligung einzuholen. 

§ 53 PBV Baubewilligungspflichtige Bauten und Anlagen  
1 Als Bauten oder Anlagen, für deren Erstellung, bauliche Änderung oder Änderung in der 

Nutzung eine Baubewilligung einzuholen ist, gelten namentlich 

a. Wohnbauten,  

b. Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbauten,  

c. öffentliche Bauten und Anlagen (Kirchen, Schulhäuser, Spitäler, Heime, Sport- und 

Freizeitanlagen usw.),  

d. landwirtschaftliche Bauten und Anlagen,  

e. Bauten und Anlagen für Gärtnereien und den Gartenbau,  

f. Erschliessungsanlagen, einschliesslich Verkehrsanlagen, sofern dafür nicht ein Bewilli-

gungsverfahren nach dem Strassengesetz durchgeführt wird,  

g. Lager- und Abstellplätze,  

h. Abfallanlagen,  

i. Bauten und Anlagen in der Nähe von Gewässern, sofern dafür nicht ein Bewilli-

gungsverfahren nach dem Wasserbaugesetz durchgeführt wird. 

2 Wenn keine wesentlichen öffentlichen oder privaten Interessen dagegensprechen, kann im 

vereinfachten Baubewilligungsverfahren nach § 198 PBG entschieden werden über 

a. Solaranlagen,  

b. Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsanlagen ausserhalb des Gebäudes,  

c. energetische Sanierung der Gebäudehülle,  

d. wesentliche Veränderungen der Fassaden in Gestaltung oder Farbe,  

e. Bauten, Anlagen oder Änderungen mit Baukosten unter 80'000 Franken,  

f. zeitlich befristete Bauten, Anlagen und Änderungen,  

g. zonenkonforme Nutzungsänderungen,  

h. Mauern und Einfriedungen,  

i. Terrainveränderungen wie Böschungen, Abgrabungen und Aufschüttungen,  

j. andere Bauten, Anlagen oder Änderungen, wenn sich dies bei der Prüfung im Ein-

zelfall rechtfertigt. 
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BEWILLIGUNGSFREIE BAUTEN UND ANLAGEN 

§ 184 PBG Baubewilligungspflicht 
2 Ausgenommen sind Bauten und Anlagen oder Änderungen derselben, für die nach dem 

gewöhnlichen Lauf der Dinge kein Interesse der Öffentlichkeit oder der Nachbarn besteht, 

die Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bau- und Nutzungsvorschriften vorgän-

gig zu kontrollieren. Dazu zählen insbesondere Reparatur- und Unterhaltsarbeiten. 

§ 54 PBV Baubewilligungsfreie Bauten und Anlagen  
2 Keiner Baubewilligung bedürfen in der Regel  

 

a. der Gebäudehülle und der Umgebung angepasste oder direkt auf dem Boden aufge-

stellte Solaranlagen bis zu 20 m2 Fläche, ausser in ortsbildgeschützten Gebieten oder 

an inventarisierten, schützenswerten Gebäuden,  

b. Solaranlagen über 20 m2 nach Massgabe des Bundesrechts (Art. 18a RPG); sie sind 

der zuständigen Behörde nach den Vorgaben des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsde-

partements 20 Tage vor der Erstellung zu melden,  

c. Erdwärmenutzungsanlagen bis 400 m unter Terrain,  

d. Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsanlagen innerhalb des Gebäudes,  

e. bis zu zwei höchstens je 1,2 m2 grosse Dachflächenfenster pro Hauptdachfläche, aus-

ser in ortsbildgeschützten Gebieten oder an inventarisierten, schützenswerten Ge-

bäuden,  

f. der Gebäudehülle und der Umgebung angepasste Parabolantennen bis zu 0,8 m 

Durchmesser oder solche, die direkt auf dem Boden aufgestellt sind,  

g. nicht gewerblichen Zwecken dienende bauliche Anlagen der Garten- oder Aussen-

raumgestaltung wie Pergolen, Gartenwege und -treppen, Sitzplatzbefestigungen, 

Sandkästen und saisonal aufgestellte Gartenpools von maximal 10 m2 Fläche und 1,5 

m Höhe, Feuerstellen und Gartencheminées, Brunnen, Teiche, künstlerische Plastiken, 

Fahnenmasten, Ställe oder Gehege für einzelne Kleintiere,  

h. Mauern und Einfriedungen bis 1,5 m Höhe ab massgebendem Terrain,  

i. Terrainveränderungen wie Böschungen, Abgrabungen und Aufschüttungen innerhalb 

der Bauzonen bis 1,5 m Höhe ab massgebendem Terrain, welche nicht mehr als 150 

m3 umfassen, 

ibis. einmalige Terrainveränderungen wie Böschungen, Abgrabungen und Aufschüttungen 

ausserhalb der Bauzonen bis 0,4 m Höhe ab massgebendem Terrain, welche nicht 

mehr als 80 m3 unbelasteten Oberboden umfassen, unter Vorbehalt abweichender 

Vorschriften für bestimmte Schutzzonen; sie sind der zuständigen Behörde nach den 

Vorgaben des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements 20 Tage vor der Ausfüh-

rung zu melden, 

j. Kleinstbauvorhaben wie Treib- und Gartenhäuschen mit maximal 4 m2 Grundfläche, 

Werkzeugtruhen, einzelne Automaten,  
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k. Fahrnisbauten wie Festhütten, Zirkuszelte, Tribünen sowie Materiallager bis zu einer 

Dauer von höchstens einem Monat,  

l. das Abstellen einzelner Wohnmobile, Wohnwagen oder Boote während der Nichtbe-

triebszeit auf bestehenden privaten Abstellflächen oder die anderweitige ähnliche 

Nutzung solcher Abstellflächen, sofern und solange ausreichend Abstellplätze für Mo-

torfahrzeuge übrig bleiben und weder Umgebung noch Aussenbereiche erheblich be-

einträchtigt werden.  

m. das Aufstellen von Reklamen für örtliche Veranstaltungen sowie für Wahlen und Ab-

stimmungen, die gemäss § 6 Unterabsätze 1d und e sowie der Reklameverordnung 

vom 3. Juni 1997 keiner Bewilligung bedürfen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Planungs- und Baugesetz (PBG) 

Planungs- und Bauverordnung (PBV) 

Bau- und Zonenreglement (BZR) 
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https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/735/versions/3447
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